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BVerwG, Beschl. v. Urteil vom 09.10. 2012 – 6 B 39/12 –
Überdenken von Prüfungsleistungen

Das in Art. 12 Abs. 1 verankerte Erfordernis der eigenständi-
gen und unabhängigen Urteilsbildung der Prüfer wird durch 
eine Verfahrensgestaltung verletzt, die den Prüfern im Rahmen 
des Überdenkensverfahrens ermöglicht, eine gemeinsame Stel-
lungnahme zu den Einwänden des Prüflings auf der Grundlage 
eines entsprechenden, vom Erstprüfer gefertigten Entwurfs und 
einer nachfolgenden Beratung zwischen ihnen abzugeben, die 
stattfindet, ohne dass die Prüfer zuvor das Ergebnis ihres Über-
denkens schriftlich niedergelegt haben. 
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Sie brauchen detailliertere Informationen? 
Sie hätten gerne ein persönliches Gespräch zu Themen dieser Ausgabe? 
Sie haben Fragen zu unserer Veranstaltung? 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
info@thomsen-ra.de


